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Amtsblatt 13/2022 vom 11.10.2022 

1- 0281.1 
 

Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen  

und die Sicherung der Gehbahnen im Winter 

(Reinigungs- und Sicherungsverordnung) 
 

Vom 28. September 2022 
 

Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes BayStrWG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des 

Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 683), erlässt der Markt Erkheim folgende Verordnung: 
 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1  

Inhalt der Verordnung  
 

Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Reinigungs- und Sicherungspflich-

ten auf den öffentlichen Straßen im Markt Erkheim.  
 

§ 2  

Begriffsbestimmungen 

Öffentliche Straßen, Gehbahnen, geschlossene Ortslage  
 

(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr gewidme-

ten Straßen, Wege und Plätze mit ihren Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des 

§ 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der jeweiligen Fassung. Hierzu gehören 

insbesondere die Fahrbahnen, die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die Geh- und 

Radwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege und die der Straße dienenden Gräben, Bö-

schungen, Stützmauern und Grünstreifen. Die Bundesautobahnen sind keine öffentlichen Straßen 

im Sinne dieser Verordnung.  
 

(2) Gehbahnen sind  
 

a) die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und abgegrenzten Teile der öffentli-

chen Straßen (insbesondere Gehwege sowie gemeinsame Geh- und Radwege) und die 

selbstständigen Gehwege sowie die selbstständigen gemeinsamen Geh- und Radwege 
 

oder 
 

b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung, die dem Fußgängerverkehr 

dienenden Teile am Rande der öffentlichen Straßen  
 

in einer Breite von 1 Meter, gemessen vom begehbaren Straßenrand aus.  
 

(3) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder offener 

Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung unge-

eignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den Zusammen-

hang nicht (Art. 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 BayStrWG).  
 

Reinhaltung der öffentlichen Straßen 
 

§ 3  

Verbote 
 

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt, öffentliche Straßen mehr als 

nach den Umständen unvermeidbar zu verunreinigen oder verunreinigen zu lassen.  

 

(2) Insbesondere ist es verboten,  
 

a) auf öffentlichen Straßen Putz- oder Waschwasser, Jauche oder sonstige verunreinigende Flüs-

sigkeiten auszuschütten oder ausfließen zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder sonstige Ge-

räte zu säubern, Tierfutter auszubringen; 

b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen; 
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c) Steine, Bauschutt, Holz, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, Behältnisse sowie Eis und Schnee  
 

1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, 

2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, wenn dadurch die Stra-

ßen verunreinigt werden können, 

3. in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder offene Abzugsgräben der  

öffentlichen Straßen zu schütten oder einzubringen. 
 

(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt.  

 

Reinigung der öffentlichen Straßen 
 

§ 4  

Reinigungspflicht 
 

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Eigentümer und die zur Nutzung 

dinglich Berechtigten von Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an die im Stra-

ßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten öffentlichen Straßen angrenzen (Vorderlieger) o-

der über diese öffentlichen Straßen mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger), die in § 6 bestimm-

ten Reinigungsflächen gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. Grundstücke werden über die-

jenigen Straßen mittelbar erschlossen, zu denen über dazwischenliegende Grundstücke in recht-

lich zulässiger Weise Zugang oder Zufahrt genommen werden darf.  
 

(2) Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführte öf-

fentliche Straßen an oder wird es über mehrere derartige Straßen mittelbar erschlossen oder grenzt 

es an eine derartige Straße an, während es über eine andere mittelbar erschlossen wird, so be-

steht die Verpflichtung für jede dieser Straßen.  
 

(3) Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu reinigen, zu der sie aus tatsächlichen 

oder aus rechtlichen Gründen keinen Zugang und keine Zufahrt nehmen können und die von 

ihrem Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt werden kann.  
 

(4) Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlieger, deren Grundstücke einem öf-

fentlichen Verkehr gewidmet sind, soweit auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen.  
 

(5) Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind die Erbbauberechtigten, die 

Nießbraucher, die Dauerwohn- und Dauernutzungsberechtigten und die Inhaber eines Woh-

nungsrechtes nach § 1093 BGB. 
 

§ 5  

Reinigungsarbeiten 
 

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger die im Straßenreinigungs-

verzeichnis (Anlage) aufgeführten öffentlichen Straßen, und zwar innerhalb der in § 6 genannten 

Reinigungsflächen, zu reinigen.  

Sie haben dabei die Gehwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege, die Radwege und die 

innerhalb der Reinigungsflächen befindlichen Teile der Fahrbahn (einschließlich der Parkstreifen) 

nach Bedarf 
 

a)  zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu entfernen (soweit eine Entsor-

gung in üblichen Hausmülltonnen für Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern 

möglich ist); entsprechendes gilt für die Entfernung von Unrat auf den Grünstreifen.  

Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit durch das Laub – insbesondere bei 

feuchter Witterung – die Situation als verkehrsgefährdend einzustufen ist, ebenfalls durchzufüh-

ren. 
 

b) von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen Pflanzen zu befreien, soweit es 

aus Ritzen und Rissen im Straßenkörper wächst. 
 

c) insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die Abflussrinnen und Kanaleinläufe 

freizumachen, soweit diese innerhalb der Reinigungsfläche (§ 6) liegen.  
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§ 6 

Reinigungsfläche 

 

(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der zwischen der gemeinsamen 

Grenze des Vorderliegergrundstücks mit dem Straßengrundstück, 
 

und  
 

a) bei Straßen der Gruppe A des Straßenreinigungsverzeichnisses (Anlage) 

 der Fläche außerhalb der Fahrbahn, 
 

b) bei Straßen der Gruppe B des Straßenreinigungsverzeichnisses (Anlage) 

 einer parallel zum Fahrbahnrand in einem Abstand von 0,5 m verlaufenden Linie  

innerhalb der Fahrbahn, 
 

c) bei Straßen der Gruppe C des Straßenreinigungsverzeichnisses (Anlage) 

 der Fahrbahnmitte bzw. der Straßenmitte 
 

liegt, wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem Grundstück jeweils durch die von 

den Grundstücksgrenzen aus senkrecht zur Straße gezogenen Linien bestimmt werden. 
 

(2) Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für jede öffentliche Straße, an die das 

Grundstück angrenzt, einschließlich der gegebenenfalls in einer Straßenkreuzung liegenden Flä-

chen. 
 

§ 7 

Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger 
 

(1) Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten Hinterliegern die Reinigungs-

pflicht für ihre Reinigungsflächen. Sie bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, wenn sie sich 

zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer Personen oder Unternehmer bedienen; das Gleiche gilt auch 

für den Fall, dass zwischen Vorder- und Hinterliegern Vereinbarungen nach § 8 (Aufteilung der 

Reinigungsarbeiten) abgeschlossen sind.  
 

(2) Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen Grundstück er Zugang oder Zu-

fahrt zu derselben öffentlichen Straße nehmen darf, an die auch das Vorderliegergrundstück an-

grenzt. 
 

§ 8 

Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterliegern 
 

(1) Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteilung der auf sie treffenden Arbei-

ten untereinander durch Vereinbarung zu regeln.  
 

(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- oder Hinterlieger eine Ent-

scheidung der Gemeinde über die Reihenfolge und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbeiten zu er-

bringen haben, beantragen. Unterscheiden sich die Grundstücke der einander zugeordneten 

Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der Flächen wesentlich, kann die Entscheidung beantragt 

werden, dass die Arbeiten nicht in gleichen Zeitabständen zu erbringen sind, sondern dass die 

Zeitabschnitte in demselben Verhältnis zueinanderstehen, wie die Grundstücksflächen. 
 

Sicherung der Gehbahnen im Winter 

 

§ 9  

Sicherungspflicht  
 

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz haben die Vorder- 

und Hinterlieger die in § 11 bestimmten Abschnitte der Gehbahnen (Sicherungsfläche) der öffent-

lichen Straßen, die an ihr Grundstück angrenzen oder ihr Grundstück mittelbar erschließen, auf 

eigene Kosten in sicherem Zustand zu erhalten.  

(2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die Sicherungspflicht besteht für 

alle öffentlichen Straßen (§ 2 Abs. 1) innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 2 Abs. 3) auch wenn 

diese nicht im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführt sind.  
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§ 10 

Sicherungsarbeiten 
 

(1) Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werktagen ab 7 Uhr und an Sonn- 

und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte 

mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit ätzenden Mitteln zu 

bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr (z. B. an Treppen oder starken 

Steigungen) ist das Streuen von Tausalz zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so 

oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder 

Besitz erforderlich ist.  
 

(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu lagern, dass 

der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte 

und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten.  
 

§ 11  

Sicherungsfläche 

 

(1) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb der in § 6 genannten Reini-

gungsfläche liegende Gehbahn nach § 2 Abs. 2. 
 

(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß.  
 

Schlussbestimmungen 
 

§ 12 

Befreiung und abweichende Regelungen 

 

(1) Befreiungen vom Verbot der Straßenverunreinigung nach § 3 gewährt die Gemeinde, wenn 

der Antragsteller die unverzügliche Reinigung besorgt.  
 

(2) In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer erheblichen unbilligen Härte 

führen würden, die dem Betroffenen auch unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange und 

der Interessen der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht zugemutet werden kann, spricht die Ge-

meinde auf Antrag durch Bescheid eine Befreiung aus oder trifft unbeschadet des § 8 Abs. 2 sonst 

eine angemessene Regelung. Eine solche Regelung hat die Gemeinde auch zu treffen in Fällen, 

in denen nach dieser Verordnung auf Vorder- und Hinterlieger keine Verpflichtung trifft. Die Ent-

scheidung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen oder Widerrufsvorbehalt erteilt werden.  
 

§ 13  

Ordnungswidrigkeiten 

 

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro belegt werden, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 

1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunreinigen lässt, 
 

2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht erfüllt, 
 

3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig sichert. 
 

§ 14 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt 20 Jahre.  
 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung, Reinigung und Sicherung der öffentli-

chen Straßen vom 08.02.2010 außer Kraft.  
 

Erkheim, 28.09.2022 

Markt Erkheim 

gez. 

Seeberger 

Erster Bürgermeister 
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Anlage zur Straßenreinigungsverordnung 

(zu § 4 Abs. 1, § 5 und § 6) 

 

Straßenreinigungsverzeichnis 

 

Gruppe A 

(Reinigungsfläche: Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege, Radwege sowie Grünstreifen 

und von der Fahrbahn getrennte Parkstreifen) 

 

Erkheim 

Alpenweg       Kohlstattweg 

Alte Memminger Straße     Lehenbergweg 

Alte Mühle       Lerchenweg 

Am Michelsweg      Marktstraße 

Arlesrieder Straße      Memminger Straße 

Auenweg       Mindelheimer Straße 

Auf der Insel       Molkereiweg 

Babenhauser Straße      Mühlweg 

Bachgasse       Nagelschmiedweg 

Bachmuschlweg      Pfarrer-Kneipp-Straße 

Baderweg       Poststraße 

Brauhausweg       Riedbachweg 

Dankelsried       Rollenbergstraße 

Falchenweg       Sägemühlweg 

Färberstraße       Schäferstraße 

Friedhofsweg       Schäfflerweg 

Frühmahd       Schlegelsberger Straße 

Gartenstraße       Schlosserweg 

Gerberweg       Schlößlestraße 

Gerstleweg       Schmiedeweg 

Glockengießerweg      Schulweg 

Grünlandweg       Seilerweg 

Günzerweg       Siedlungsweg 

Günztalstraße       Sontheimer Straße 

Hirtenau       Storchengasse 

Hochweg       Unteres Esch 

Hünersweg       Wagnerweg 

In der Breite       Weberweg 

Kapellenweg       Weißgerberweg 

Kindergartenweg      Westendstraße 

Kirchweg 

 

Arlesried 

Dietershofener Straße 

Erkheimer Straße 

Frickenhausener Straße 

Kiesgrubenweg 

Lohackerweg 

Maria-Baumgärtle-Straße 

St. Johanner Straße 

Schulstraße 

Daxberg 

Alter Weg 

Am Ebersberg 

An der Halde 

An der Steige 

Bei der Grotte 

Burgstraße 

Günzblick 

Hohacker 

Kirchgasse 
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Moosmühle 

Obere Halde 

Ortsstraße 

Schützenstraße 

 

Schlegelsberg 

Am Doppelberg 

Am Wiesengrund 

An der Günz 

Bei der Kirche 

Bergstraße 

Brühlweg 

Dorfstraße 

Im Winkel 

Knauser Straße 

Krautgartenstraße 

Öschleweg 

Saumweg 

Wasenweg 
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Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen  

und die Sicherung der Gehbahnen im Winter 

(Reinigungs- und Sicherungsverordnung) 

 

Vom 18. August 2022 
 

Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des 

Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 683), erlässt die Gemeinde Westerheim folgende Ver-

ordnung: 
 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1  

Inhalt der Verordnung  
 

Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Reinigungs- und Sicherungspflich-

ten auf den öffentlichen Straßen in der Gemeinde Westerheim.  
 

§ 2  

Begriffsbestimmungen 

Öffentliche Straßen, Gehbahnen, geschlossene Ortslage  

 

(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen Verkehr gewidme-

ten Straßen, Wege und Plätze mit ihren Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des 

§ 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der jeweiligen Fassung. Hierzu gehören 

insbesondere die Fahrbahnen, die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die Geh- und 

Radwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege und die der Straße dienenden Gräben, Bö-

schungen, Stützmauern und Grünstreifen. Die Bundesautobahnen sind keine öffentlichen Straßen 

im Sinne dieser Verordnung.  

 

(2) Gehbahnen sind  

 

a) die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und abgegrenzten Teile der öffentli-

chen Straßen (insbesondere Gehwege sowie gemeinsame Geh- und Radwege) und die 

selbstständigen Gehwege sowie die selbstständigen gemeinsamen Geh- und Radwege 
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oder 

 

b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung, die dem Fußgängerverkehr 

dienenden Teile am Rande der öffentlichen Straßen  

 

in einer Breite von 1 Meter, gemessen vom begehbaren Straßenrand aus.  

 

(3) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder offener 

Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung unge-

eignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den Zusammen-

hang nicht (Art. 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 BayStrWG).  

 

Reinhaltung der öffentlichen Straßen 

 

§ 3  

Verbote 

 

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt, öffentliche Straßen mehr als 

nach den Umständen unvermeidbar zu verunreinigen oder verunreinigen zu lassen.  

 

(2) Insbesondere ist es verboten,  

 

a) auf öffentlichen Straßen Putz- oder Waschwasser, Jauche oder sonstige verunreinigende Flüs-

sigkeiten auszuschütten oder ausfließen zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder sonstige Ge-

räte zu säubern, Tierfutter auszubringen; 

 

b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen; 

 

c) Steine, Bauschutt, Holz, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, Behältnisse sowie Eis und Schnee  

 

1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, 

2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, wenn dadurch die Stra-

ßen verunreinigt werden können, 

3. in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe oder offene Abzugsgräben der  

öffentlichen Straßen zu schütten oder einzubringen. 

 

(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt.  

 

Reinigung der öffentlichen Straßen 

 

§ 4  

Reinigungspflicht 

 

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Eigentümer und die zur Nutzung 

dinglich Berechtigten von Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage an die im Stra-

ßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten öffentlichen Straßen angrenzen (Vorderlieger) o-

der über diese öffentlichen Straßen mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger), die in § 6 bestimm-

ten Reinigungsflächen gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. Grundstücke werden über die-

jenigen Straßen mittelbar erschlossen, zu denen über dazwischenliegende Grundstücke in recht-

lich zulässiger Weise Zugang oder Zufahrt genommen werden darf.  

 

(2) Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführte öf-

fentliche Straßen an oder wird es über mehrere derartige Straßen mittelbar erschlossen oder grenzt 

es an eine derartige Straße an, während es über eine andere mittelbar erschlossen wird, so be-

steht die Verpflichtung für jede dieser Straßen.  

 

(3) Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu reinigen, zu der sie aus tatsächlichen 

oder aus rechtlichen Gründen keinen Zugang und keine Zufahrt nehmen können und die von 

ihrem Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt werden kann.  
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(4) Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlieger, deren Grundstücke einem öf-

fentlichen Verkehr gewidmet sind, soweit auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen. 

  

(5) Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind die Erbbauberechtigten, die 

Nießbraucher, die Dauerwohn- und Dauernutzungsberechtigten und die Inhaber eines Woh-

nungsrechtes nach § 1093 BGB. 

 

§ 5  

Reinigungsarbeiten 

 

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger die im Straßenreinigungs-

verzeichnis (Anlage) aufgeführten öffentlichen Straßen, und zwar innerhalb der in § 6 genannten 

Reinigungsflächen, zu reinigen.  

Sie haben dabei die Gehwege, die gemeinsamen Geh- und Radwege, die Radwege und die 

innerhalb der Reinigungsflächen befindlichen Teile der Fahrbahn (einschließlich der Parkstreifen) 

nach Bedarf 

 

a) zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu entfernen (soweit eine Entsor-

gung in üblichen Hausmülltonnen für Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wertstoffcontainern 

möglich ist); entsprechendes gilt für die Entfernung von Unrat auf den Grünstreifen.  

Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit durch das Laub – insbesondere bei 

feuchter Witterung – die Situation als verkehrsgefährdend einzustufen ist, ebenfalls durchzufüh-

ren. 

 

b) von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonstigen Pflanzen zu befreien, soweit es 

aus Ritzen und Rissen im Straßenkörper wächst. 

 

c) insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, die Abflussrinnen und Kanaleinläufe 

freizumachen, soweit diese innerhalb der Reinigungsfläche (§ 6) liegen.  

 

§ 6 

Reinigungsfläche 

 

(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, der zwischen der gemeinsamen 

Grenze des Vorderliegergrundstücks mit dem Straßengrundstück, 

 

und  

 

a) bei Straßen der Gruppe A des Straßenreinigungsverzeichnisses (Anlage) 

 der Fläche außerhalb der Fahrbahn, 

 

b) bei Straßen der Gruppe B des Straßenreinigungsverzeichnisses (Anlage) 

 einer parallel zum Fahrbahnrand in einem Abstand von 0,5 m verlaufenden Linie  

innerhalb der Fahrbahn, 

 

c) bei Straßen der Gruppe C des Straßenreinigungsverzeichnisses (Anlage) 

 der Fahrbahnmitte bzw. der Straßenmitte 

 

liegt, wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem Grundstück jeweils durch die von 

den Grundstücksgrenzen aus senkrecht zur Straße gezogenen Linien bestimmt werden. 

 

 

(2) Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für jede öffentliche Straße, an die das 

Grundstück angrenzt, einschließlich der gegebenenfalls in einer Straßenkreuzung liegenden Flä-

chen. 

 

§ 7 

Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger 

 

(1) Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten Hinterliegern die Reinigungs-

pflicht für ihre Reinigungsflächen. Sie bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, wenn sie sich 
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zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer Personen oder Unternehmer bedienen; das Gleiche gilt auch 

für den Fall, dass zwischen Vorder- und Hinterliegern Vereinbarungen nach § 8 (Aufteilung der 

Reinigungsarbeiten) abgeschlossen sind.  

(2) Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen Grundstück er Zugang oder Zu-

fahrt zu derselben öffentlichen Straße nehmen darf, an die auch das Vorderliegergrundstück an-

grenzt. 

 

§ 8 

Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterliegern 

 

(1) Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteilung der auf sie treffenden Arbei-

ten untereinander durch Vereinbarung zu regeln.  

 

(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- oder Hinterlieger eine Ent-

scheidung der Gemeinde über die Reihenfolge und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbeiten zu er-

bringen haben, beantragen. Unterscheiden sich die Grundstücke der einander zugeordneten 

Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der Flächen wesentlich, kann die Entscheidung beantragt 

werden, dass die Arbeiten nicht in gleichen Zeitabständen zu erbringen sind, sondern dass die 

Zeitabschnitte in demselben Verhältnis zueinanderstehen, wie die Grundstücksflächen. 

 

Sicherung der Gehbahnen im Winter 

 

§ 9  

Sicherungspflicht  

 

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz haben die Vorder- 

und Hinterlieger die in § 11 bestimmten Abschnitte der Gehbahnen (Sicherungsfläche) der öffent-

lichen Straßen, die an ihr Grundstück angrenzen oder ihr Grundstück mittelbar erschließen, auf 

eigene Kosten in sicherem Zustand zu erhalten.  

 

(2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinngemäß. Die Sicherungspflicht besteht für 

alle öffentlichen Straßen (§ 2 Abs. 1) innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 2 Abs. 3) auch wenn 

diese nicht im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführt sind.  

 

§ 10 

Sicherungsarbeiten 

 

(1) Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werktagen ab 7 Uhr und an Sonn- 

und gesetzlichen Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte 

mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden 

Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr (z. B. an Treppen oder 

starken Steigungen) ist das Streuen von Tausalz zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 

Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum 

oder Besitz erforderlich ist.  

 

(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu lagern, dass 

der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte 

und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten.  

 

§ 11  

Sicherungsfläche 

 

(1) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück innerhalb der in § 6 genannten Reini-

gungsfläche liegende Gehbahn nach § 2 Abs. 2. 

 

(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß.  
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Schlussbestimmungen 

 

§ 12  

Befreiung und abweichende Regelungen 

 

(1) Befreiungen vom Verbot der Straßenverunreinigung nach § 3 gewährt die Gemeinde, wenn 

der Antragsteller die unverzügliche Reinigung besorgt.  

 

(2) In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer erheblichen unbilligen Härte 

führen würden, die dem Betroffenen auch unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange und 

der Interessen der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht zugemutet werden kann, spricht die Ge-

meinde auf Antrag durch Bescheid eine Befreiung aus oder trifft unbeschadet des § 8 Abs. 2 sonst 

eine angemessene Regelung. Eine solche Regelung hat die Gemeinde auch zu treffen in Fällen, 

in denen nach dieser Verordnung auf Vorder- und Hinterlieger keine Verpflichtung trifft. Die Ent-

scheidung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen oder Widerrufsvorbehalt erteilt werden.  

 

§ 13  

Ordnungswidrigkeiten 

 

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro belegt werden, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig  

 

1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder verunreinigen lässt, 

 

2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht nicht erfüllt, 

 

3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig sichert. 

 

§ 14 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt 20 Jahre.  

 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung, Reinigung und Sicherung der öffentli-

chen Straßen vom 22.02.2010 außer Kraft.  

 

Westerheim, 18.08.2022 

Gemeinde Westerheim 

gez. 

Bail 

Erste Bürgermeisterin 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage zur Straßenreinigungsverordnung 

(zu § 4 Abs. 1, § 5 und § 6) 

 

 

Straßenreinigungsverzeichnis 

 

Gruppe A 

(Reinigungsfläche: Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege, Radwege sowie Grünstreifen 

und von der Fahrbahn getrennte Parkstreifen) 

……………………………………………………………………………….……….  

………………………………………………………………………….………........  

…………………………………………………………………………..….………..  
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Gruppe B  

(Reinigungsfläche: Flächen der Gruppe A und zusätzlich die Fahrbahn- 

ränder in der in § 6 Abs. 1 Buchstabe b festgelegten Breite) 

 

 

 

Ortsteil Straßenname 

Günz Ahornweg 

Günz Althardtweg 

Günz Am Eichenrain 

Günz Am Sportplatz 

Günz Am Waldweg 

Günz Birkenweg 

Günz Breubergweg 

Günz Dorfstraße (Kr MN 32) 

Günz Erlenweg 

Günz Eschleweg 

Günz Gartenstraße 

Günz Härtlebergstraße 

Günz Holzgasse 

Günz Im Espen 

Günz Im Steinfeld 

Günz Kirchweg 

Günz Luxweg 

Günz Pfeilermahd 

Günz Rummeltshauser Straße 

Günz Tiefmähderweg 

Günz Waldweg 

Günz Widderweg 

Rummeltshausen Althardtweg 

Rummeltshausen Auf der Halde 

Rummeltshausen Föhrenweg 

Rummeltshausen Günzer Straße 

Rummeltshausen Im Althardt 

Rummeltshausen Nachtweideweg 

Rummeltshausen Ortsstraße (St 2020) 

Rummeltshausen Römerweg 

Rummeltshausen Schelmenwinkelweg 

Westerheim Alte Dorfstraße 

Westerheim Am Bächle 

Westerheim Am Bahndamm 

Westerheim Am Bäumle 

Westerheim Am Haag 

Westerheim Am Hl. Kreuz (Kr MN 16) 

Westerheim Am Stellwinkel 

Westerheim Bachweg 

Westerheim Bahnhofstraße 

Westerheim Bahnweg 
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Westerheim Bergstraße 

Westerheim Egelsbergweg 

Westerheim Energiepark 

Westerheim Erkheimer Straße (Kr MN 32) 

Westerheim Fürsthaldenweg 

Westerheim Gewerbepark 

Westerheim Günztalstraße 

Westerheim Hauptstraße 

Westerheim Hochweg 

Westerheim Kapellenweg 

Westerheim Kindergartenstraße 

Westerheim Lehenbergstraße 

Westerheim Mahdweg 

Westerheim Maiengraben 

Westerheim Mühlenweg 

Westerheim Nordweg 

Westerheim Ottobeurer Straße 

Westerheim Poststraße 

Westerheim Raiffeisenstraße 

Westerheim Reutenbergstraße 

Westerheim Schulweg 

Westerheim Schwelkstraße 

Westerheim Sontheimer Straße 

Westerheim Sportplatzstraße 

Westerheim Steinwengerweg 

Westerheim Sudetenstraße 

Westerheim Ungerhauser Straße 

Westerheim Wengenweg 

Westerheim Wiesenweg 
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11-1502 

 

Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Erkheim; 

Hinweise zum Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten in besonderen Fällen nach dem 

Bundesmeldegesetz (BMG) 

 

1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien und Wählergruppen 

 

 Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 BMG Parteien, Wählergruppen und anderen 

Trägern von Wahlvorschlägen Auskunft über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und 

Anschrift erteilen. 

 

 Die Übermittlung der Daten erfolgt nur im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 

auf staatlicher und kommunaler Ebene und nur in den sechs Monaten vor der Wahl oder 

Abstimmung. 

 

 Die Geburtsdaten der Wahlberechtigen dürfen nicht mitgeteilt werden. 

 

 Der Empfänger der Daten darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung 

verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu lö-

schen oder zu vernichten. 

 

 Sie haben die Möglichkeit, der Übermittlung der Daten zu widersprechen. In diesem Fall 

werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleini-

gen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 

 

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an 

Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 

 

 Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 2 BMG bei Verlangen von Mandatsträgern, Presse 

oder Rundfunk, Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-

nern erteilen. Dabei werden Familienname, Vorname, Doktorgrad, Anschrift und Datum 

und Art des Jubiläums übermittelt. 

 

 Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. 

Geburtstag jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehe-

jubiläum. 

 

 Sie haben die Möglichkeit, der Übermittlung der Daten zu widersprechen. Der Widerspruch 

ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er 

gilt bis zu seinem Widerruf. 

 

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 

 

 Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, 

die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft über Familienname, Vornamen, Doktor-

grad und derzeitige Anschriften erteilen. 

 

 Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressverzeich-

nisse in Buchform) verwendet werden. 

 

 Sie haben die Möglichkeit, der Übermittlung der Daten zu widersprechen. Der Widerspruch 

ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er 

gilt bis zu seinem Widerruf. 

 

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalma-

nagement der Bundeswehr 

 

 Nach § 58 b Soldatengesetz (SG) können sich Frauen und Männer verpflichten, freiwilligen 

Wehrdienst zu leisten. 
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 Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden 

dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr jährlich bis zum 31. März 

Familienname, Vorname und gegenwärtige Anschriften zu Personen mit deutscher Staats-

angehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden (§ 58 c Abs. 1 SG). 

 

 Sie haben die Möglichkeit, der Übermittlung der Daten zu widersprechen. Der Widerspruch 

ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er 

gilt bis zu seinem Widerruf. 

 

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsge-

sellschaft durch einen Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft 

 

 Haben Mitglieder einer öffentlich–rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, 

die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, 

darf die Meldebehörde nach § 42 Abs. 2 BMG von diesen Familienangehörigen Familien-

namen, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffent-

lich-rechtlichen Religionsgesellschaft, derzeitige Anschriften und letzte frühere Anschrift, 

Auskunftssperren gemäß § 51 BMG und bedingte Sperrvermerke nach § 52 BMG sowie das 

Sterbedatum übermitteln. 

 

 Sie haben die Möglichkeit, der Übermittlung dieser Daten zu widersprechen. Der Wider-

spruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzule-

gen. Er gilt bis auf Widerruf. 

      

     Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Da-

ten für Zwecke der Steuererhebung an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesell-

schaft. Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. 

 

Erkheim, 10.10.2022 

Verwaltungsgemeinschaft Erkheim 

 

 
 

 

 

 

 

 
Eder 

Leiterin des Hauptamtes 


